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[bookmark: _Toc437414110][bookmark: _Toc191031423]Gegenstand und Zweck des Reglements
Das Reglement zur Informationsverwaltung dient als Grundlage und Regelwerk für die gesamte Informationsverwaltung [des öffentlichen Organs XY]. Es beschreibt die Organisation der Informationsverwaltung und die Umsetzung der entsprechenden rechtlichen und technischen Normen und Standards (vgl. Anhang [??] Rechtliche Grundlagen).
Die Informationsverwaltung umfasst die digitale Geschäftsverwaltung [mit dem System YZ (falls ein umfassendes Geschäftsverwaltungssystem vorhanden ist)] sowie sämtliche (analogen und digitalen) Ablagen und Fachanwendungen, in denen geschäftsrelevante Unterlagen bewirtschaftet werden.
Eine geregelte Informationsverwaltung fördert eine transparente und nachvollziehbare Geschäftstätigkeit, unterstützt die einheitliche und effiziente Geschäftsabwicklung und ermöglicht [dem öffentlichen Organ XY],
a. in laufenden Geschäftsfällen die Übersicht zu wahren und deren Koordination zu gewährleisten (Informationsmanagement),
b. sich selbst und dem Regierungsrat Rechenschaft abzulegen (Planung, Controlling, Aufsicht),
c. Berechtigten wie dem Kantonsrat oder Dritten ([z. B. aufgrund eines Akteneinsichtsrechts von Betroffenen]) Rechenschaft über die eigenen geschäftlichen Aktivitäten abzulegen (Transparenz, Öffentlichkeitsprinzip),
d. die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.

[bookmark: _Toc437414111][bookmark: _Toc191031424]Geltungsbereich
Das Reglement zur Informationsverwaltung gilt für alle Mitarbeitenden [des öffentlichen Organs XY].
Es regelt die Registrierung und Ablage der Dossiers und Dokumente, die im Rahmen der Verwaltungstätigkeit empfangen, erstellt und verwendet werden.
Es gilt sowohl für die Arbeit mit [dem Geschäftsverwaltungssystem YZ] als auch für die Bearbeitung analoger und digitaler Informationen in anderen Ablagen und Systemen (vgl. Anhang [??] Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen).

[bookmark: _Toc191031425]Grundsätze der Geschäftsverwaltung
[bookmark: Geschäftsrelevanz][bookmark: _Toc191031426]Geschäftsrelevanz
Die Geschäftstätigkeit beruht auf dem Prinzip der Nachvollziehbarkeit. Sie findet ihren Niederschlag in der systematischen Dossierbildung.
Informationen sind dann geschäftsrelevant, wenn sie für die Durchführung eines Geschäftsfalls bzw. für die Nachvollziehbarkeit der Geschäftstätigkeit notwendig sind. Geschäftsrelevante Dokumente werden bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben [des öffentlichen Organs XY] erstellt oder empfangen.
Geschäftsrelevante Unterlagen werden vollständig im jeweiligen Dossier [im Geschäftsverwaltungssystem YZ] oder einer anderen autorisierten Ablage oder Fachanwendung (vgl. Anhang [??] Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen) registriert und abgelegt. Dies gilt insbesondere auch für E-Mails, Chatnachrichten, Notizdokumente zu Telefonaten und anderen Besprechungen sowie Beilagen unterschiedlicher Art (Fotos, Bilder, Mikrofichen, Mikrofilme, Tonspuren, CDs, Videos usw.), wenn sie Informationen enthalten, die länger als einen Tag für einen Geschäftsfall von Bedeutung sind.
Geschäftsrelevante Unterlagen gehören nicht in die persönlichen Ablagen der Mitarbeitenden. Sämtliche Informationen zu Aufgaben, die im Auftrag [des öffentlichen Organs XY] erbracht werden, gehören [dem öffentlichen Organ XY] und müssen nachvollziehbar abgelegt werden. [Hier kann allenfalls auch etwas über die Zulässigkeit und Speicherorte persönlicher Ablagen, «Schattenablagen» (mit Doppeln geschäftsrelevanter Unterlagen) usw. geschrieben werden.]
Als Hilfestellung für die Beurteilung der Geschäftsrelevanz dienen die Positiv- und die Negativliste in Anhang [??] Geschäftsrelevanz.

[bookmark: _Toc191031427]Dossierprinzip
Alle relevanten Informationen zu einem Geschäftsfall werden in einem Dossier zusammengefasst und abgelegt. Dokumente dürfen nur im Zusammenhang mit einem Dossier vorkommen, damit der Geschäfts- und Entstehungskontext sowie die Einordnung im Ordnungssystem sichergestellt sind.[footnoteRef:1] [1:  Ausnahmen siehe Anhang [??] Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen.] 

Jedes Dossier wird bei seiner Eröffnung einer Rubrik des Ordnungssystems zugeordnet. Verweise sind erlaubt.
Dossiers können mittels Unterordnern zweckmässig gegliedert werden. Für bestimmte Geschäftsarten werden [im ganzen öffentlichen Organ XY] die gleichen Unterordnerstrukturen verwendet (vgl. Anhang [??] Strukturierung gleichartiger Dossiers).

[bookmark: _Toc191031428][bookmark: MassgeblichesDossier]Massgebliches Dossier
Das Dossier ist grundsätzlich digital zu führen. [Falls das noch nicht vollständig möglich ist, hier andere Regelung aufführen, allenfalls mit Begründung. Wenn es noch viele Geschäftsfälle gibt, zu denen die Dossiers analog geführt werden, kann hier z. B. erwähnt werden, dass die massgebliche Form und gültige Ablage im Ordnungssystem aufgeführt wird.]
In den nachfolgend aufgeführten Fällen sind Ausnahmen möglich, wobei jeweils mindestens die Metadaten der Dokumente im jeweiligen Dossier zu registrieren sind:
a. handunterzeichnete Dokumente oder Originalurkunden sowie weitere Dokumente, die zwecks Rechtsgültigkeit zusätzlich zur digitalen Version analog (meist in Papierform) zu führen und aufzubewahren sind,
b. nicht digital verfügbare bzw. nicht einscannbare Dokumente.
(Vgl. dazu Anhänge [??] Liste der rechtlich relevanten Papierdokumente und [??] Scanning-Prinzipien)

[bookmark: _Toc191031429][bookmark: Ordnungssystem]Ordnungssystem
Das Ordnungssystem ist die massgebende Struktur für die Ablage und Bewirtschaftung sämtlicher Dossiers. Es ist aufgabenorientiert aufgebaut und umfasst alle Aufgaben [des öffentlichen Organs XY], unabhängig davon, wo und wie sie verwaltet werden (digitale oder analoge Ablage, Bewirtschaftung im Geschäftsverwaltungssystem oder in einer Fachanwendung). Die unterste Ebene des Ordnungssystems, in der Dossiers eingeordnet werden, heisst Rubrik.
Das Ordnungssystem ist ein Instrument für die personenunabhängige und einheitliche Verwaltung von Informationen. Es unterstützt
a. eine zuverlässige, strukturierte Suche sowie
b. die Kontextbildung und -erhaltung, indem es die Dossiers und Dokumente in ihren Entstehungs- und Verwendungszusammenhang stellt.
Anpassungen am Ordnungssystem werden der/dem Verantwortlichen für die Informationsverwaltung eingereicht. Diese/r unterbreitet die gesammelten Anpassungsvorschläge [jährlich/alle zwei Jahre/…] der Geschäftsleitung und nimmt die beschlossenen Änderungen vor. Dabei gelten die Grundsätze der Aufgabenorientierung, der Übersichtlichkeit, der Stabilität und der einheitlichen Systematik im gesamten Ordnungssystem.
Entfallen Aufgaben, werden die entsprechenden Positionen im Ordnungssystem inaktiv gesetzt. Sie dürfen nicht gelöscht oder überschrieben werden.
(Vgl. Anhang [??] Ordnungssystem)

[bookmark: _Toc191031430][bookmark: Titelkonventionen]Titelkonventionen
Titel für Dossiers und Dokumente sind eindeutig, klar und verständlich, aber so kurz wie möglich zu erfassen. Inhalt und Zweck sollen anhand des Titels erkennbar sein, ohne dass die darin abgelegten Dateien geöffnet werden müssen.
Soweit Abkürzungen nicht in der Zürcher Gesetzessammlung oder im Duden aufgeführt sind, sind sie auszuschreiben. Alternativ können Abkürzungen im Titelfeld in runder Klammer aufgeschlüsselt werden. Damit ist sichergestellt, dass sowohl nach der Abkürzung als auch nach dem Begriff/Namen gesucht werden kann.
(Vgl. Anhang [??] Titelkonventionen)

[bookmark: _Toc191031431]Ablauforganisation
Der Lebenszyklus von Unterlagen besteht grundsätzlich aus
a. der Laufenden Ablage während der aktiven Bearbeitung des Geschäftsfalls,
b. der Ruhenden Ablage während der Aufbewahrungsfrist (nach Beendigung und Abschluss des Geschäftsfalls) und
c. dem [zuständigen Archiv, z. B. Staatsarchiv] mit den dauerhaft überlieferungswürdigen Geschäftsfällen.
[Das öffentliche Organ XY] ist zuständig für die ersten beiden Phasen.

[Die nachfolgenden Unterkapitel sind ein mögliches Beispiel, müssen aber allenfalls stark angepasst werden. Insbesondere können in die Beschreibung der Abläufe auch Bezüge zu verwendeten Systemen und Ablagen einfliessen.]

[bookmark: _Toc191031432]Posteingang
[bookmark: _Toc191031433][bookmark: EingangPapierpost]Analoger Eingang (z. B Papierpost)
Post verteilen	Die für [das öffentliche Organ XY] eingehende Post wird an die zuständige Abteilung weitergeleitet.
Post öffnen und Geschäftsrelevanz ermitteln	Die Abteilung öffnet nicht persönlich adressierte Post und stellt anhand der Positiv- und der Negativliste fest, ob das eingegangene Dokument geschäftsrelevant ist oder nicht (vgl. Anhang [??] Geschäftsrelevanz).	Im Zweifelsfall ist die Geschäftsrelevanz mit den jeweiligen Vorgesetzten abzuklären.	Die Abteilung entscheidet, wie mit den nicht geschäftsrelevanten Dokumenten weiter zu verfahren ist.
Dokument einscannen und Scan überprüfen	Jede Abteilung legt fest, wer für das Scanning der geschäftsrelevanten Dokumente verantwortlich ist (jede/r federführende Sachbearbeiter/in selbst oder jemand zentral für die ganze Abteilung).	[Alternative: Geschäftsrelevante Dokumente werden zentral von der Abteilung XY gescannt.]	Die verantwortliche Person prüft jedes geschäftsrelevante Dokument aufgrund der physischen Beschaffenheit und des Arbeitsaufwands auf seine Scannbarkeit.	Sie scannt die entsprechenden Dokumente mit automatischer Texterkennung (OCR) als durchsuchbares PDF-Dokument.	Sie kontrolliert Vollständigkeit (Anzahl Seiten, keine abgeschnittenen Ränder usw.) und Lesbarkeit des Scans. Zeigt die Qualitätssicherung, dass ein Scan ungenügend ist, muss die/der Verantwortliche das Dokument erneut einscannen oder, falls sich das Dokument als nicht in genügender Qualität scannbar erweist, zur analogen Ablage geben.	(Für Einzelheiten vgl. Anhang [??] Scanning-Prinzipien)
Analoges Dokument ablegen	Die Abteilungen legen fest, ob die analogen Originale nach dem Einscannen in Tagesmappen gesammelt und nach welcher Frist diese vernichtet werden.	Nicht einscannbare Dokumente werden an die/den federführende/n Sachbearbeiter/in weitergeleitet. Diese/r macht im Dossier einen Hinweis auf den Ablageort der analogen Originale.	Dokumente, die aus rechtlichen Gründen im Original aufbewahrt werden müssen, kommen nicht in die Tagesmappen, sondern werden von der zuständigen Abteilung zusätzlich zur eingescannten Version auch in analoger Form abgelegt. Die Abteilung legt die Einzelheiten fest.	(Vgl. Anhang [??] Liste der rechtlich relevanten Papierdokumente)
Dokument registrieren	Die/der federführende Sachbearbeiter/in registriert das Dokument mit den vollständigen Metadaten im korrekten Dossier, falls dieses bereits besteht (oder eröffnet ein neues Dossier, vgl. Kap. [??] Eröffnung eines Dossiers).


[bookmark: _Toc191031434]Digitaler Eingang, (z. B. E-Mails und andere digitale Nachrichten)
Geschäftsrelevanz ermitteln	Die für die unpersönlichen E-Mail-Adressen verantwortlichen Stellen sichten die eingegangenen E-Mails und prüfen deren Geschäftsrelevanz.	Die Mitarbeitenden sichten die direkt an sie adressierten E‑Mails sowie anderen digitalen Nachrichten und prüfen (allenfalls in Absprache mit der/dem federführenden Sachbearbeiter/in) deren Geschäftsrelevanz (vgl. Anhang [??] Geschäftsrelevanz).	Bei E-Mails/Nachrichten mit mehreren Empfängerinnen und Empfängern wird die Federführung untereinander abgestimmt.	Nicht geschäftsrelevante E-Mails/Nachrichten können gelöscht werden.
Nachricht registrieren	Alle zentral eingegangenen, geschäftsrelevanten E-Mails oder anderen Nachrichten werden der zuständigen Abteilung oder der/dem federführenden Sachbearbeiter/in weitergeleitet.	Die/der federführende Sachbearbeiter/in registriert das E-Mail/die Nachricht und als separate Dokumente die allfälligen Anhänge mit den vollständigen Metadaten im korrekten Dossier, falls dieses bereits besteht.	Nicht federführende Mitarbeitende, die an der Bearbeitung eines Geschäftsfalls beteiligt sind, können in Absprache mit der/dem federführenden Sachbearbeiter/in ebenfalls E-Mails und Anhänge registrieren.


[bookmark: _Toc191031435]Mündlicher Eingang von Nachrichten, bspw. per Telefon oder persönlich
Geschäftsrelevanz ermitteln	Die Mitarbeitenden prüfen (allenfalls in Absprache mit der/dem federführenden Sachbearbeiter/in) die Geschäftsrelevanz eingehender mündlicher Nachrichten (bspw. aus Telefonaten oder persönlichen Gesprächen oder Sitzungen, vgl. Anhang [??] Geschäftsrelevanz).	Bei Nachrichten mit mehreren Empfängerinnen und Empfängern wird die Federführung untereinander abgestimmt.
Notiz erstellen und registrieren	Die/der federführende Sachbearbeiter/in hält den wesentlichen Gehalt geschäftsrelevanter Nachrichten in einer Notiz (Memo, Telefonnotiz usw.) fest und registriert diese mit den vollständigen Metadaten im korrekten Dossier, falls dieses bereits besteht.	Nicht federführende Mitarbeitende, die an der Bearbeitung eines Geschäftsfalls beteiligt sind, können in Absprache mit der/dem federführenden Sachbearbeiter/in ebenfalls solche Notizen verfassen und registrieren.


[bookmark: _Toc191031436][bookmark: EröffnungDossier]Eröffnung eines Dossiers
Dossier eröffnen	Löst ein Dokument einen neuen Geschäftsfall aus (d. h. es ist noch kein entsprechendes Dossier vorhanden), eröffnet die/der federführende Sachbearbeiter/in ein neues Dossier in der jeweiligen Rubrik des Ordnungssystems.	Obligatorisch[footnoteRef:2] werden für das Dossier folgende Metadaten erfasst: [2:  [Gemäss Kapitel 3.4 des Leitfadens sind nur Titel, Eröffnungs- und Abschlussdatum sowie federführende Stelle obligatorisch. Hier kann ein öffentliches Organ selbst definieren, welche zusätzlichen Metadaten bei der Dossiereröffnung erfasst werden müssen (im vorliegenden Beispiel «Zugriffsrechte» und «Position im Ordnungssystem»).]] 	Beginn	Titel	Zugriffsrechte (in der Regel «alle», vgl. Kap. [??] Zugriffskonzept: Offene Informationskultur)	Federführende/r Sachbearbeiter/in	Position im Ordnungssystem
Registrierung des Dossiers ändern	Die/der fachliche Applikationsverantwortliche kann in Absprache mit der/dem federführenden Sachbearbeiter/in die Registrierung eines Dossiers wie folgt ändern:	Ein Dossier wird umregistriert, d. h. es wird einer anderen Rubrik zugeordnet, falls sich die Erstregistrierung während der Bearbeitung als falsch erweist.	Zwei Dossiers werden zusammengefügt, falls sich im Verlauf der Bearbeitung zeigt, dass sie zum gleichen Geschäftsfall gehören. Dabei werden die im ersten Dossier enthaltenen Dokumente exportiert und in das zweite Dossier importiert. Metadaten der übergeführten Dokumente sind nachzuerfassen. Das aufzulösende Dossier wird storniert.	Ein bestehendes Dossier wird aufgetrennt, falls ein eingegangenes Dokument weitere Geschäftsfälle begründet. Dabei ist zu prüfen, ob es ausreicht, Verweise auf die neuen Dossiers zu setzen oder Unterordner anzulegen. Ist dies nicht der Fall, werden die entsprechenden Dokumente aus dem bestehenden Dossier exportiert und in das neue Dossier importiert.	Ein offenes Dossier kann nicht gelöscht, aber storniert werden. Es ist jeweils zu prüfen, ob noch Dokumente darin liegen, die allenfalls umregistriert werden müssen, oder ob diese zusammen mit dem Dossier storniert werden können.


[bookmark: _Toc191031437]Bearbeitung und Verwaltung
Änderung der vorgegebenen Zugriffsberechtigungen	Sofern der Zugriff auf ein Dokument geändert werden muss, […].
Weiterleitung eines Dokuments	Bei interner (Weiter-)Bearbeitung erfolgt die Weiterleitung eines Dokuments oder mehrerer Dokumente an andere Stellen/Personen mittels […].
Dokument extern bearbeiten	Wird ein versandtes Dokument extern weiterbearbeitet, ist die weiterbearbeitete Fassung als neue Version abzulegen und entsprechend zu kennzeichnen.
Dokument löschen	Ein Dokument eines noch offenen Dossiers darf nur durch die/den federführende/n Sachbearbeiter/in gelöscht werden.


[bookmark: _Toc191031438]Geschäftskontrolle


[bookmark: _Toc191031439]Postausgang
[bookmark: _Toc191031440]Ausgang Papierpost


[bookmark: _Toc191031441]Ausgang E-Mails und andere digitale Nachrichten


[bookmark: _Toc191031442]Abschluss des Dossiers
Dossier abschliessen	Wenn ein Geschäftsfall erledigt ist, wird das Dossier abgeschlossen. Mit dem Abschlussdatum beginnen die Aufbewahrungsfristen zu laufen. Dabei gelten bezüglich Zugriffsberechtigungen und Sicherheitsanforderungen weiterhin die gleichen Grundsätze wie beim laufenden Geschäftsfall.	Die/der federführende Sachbearbeiter/in prüft dabei, ob zu einem Geschäftsfall noch Pendenzen vorhanden sind, und führt die Bereinigung des Dossiers durch: Dokumente und Metadaten werden auf Vollständigkeit geprüft und falls nötig ergänzt. Nicht länger geschäftsrelevante Dokumente werden gelöscht.	Wenn das Dossier auch Dokumente umfasst, die nur analog vorhanden oder zusätzlich auch analog aufzubewahren sind, so ist zu überprüfen, dass diese Papierdokumente und ihr Standort im Dossier verzeichnet sind.	Danach schliesst die/der federführende Sachbearbeiter/in das Dossier ab. Ab diesem Zeitpunkt haben alle Berechtigten nur noch lesend Zugriff.	Die/der Verantwortliche für die Informationsverwaltung erstellt jährlich eine Liste aller nicht abgeschlossenen Dossiers, die während mindestens zwei Jahren nicht mehr bearbeitet worden sind, und schlägt diese den federführenden Sachbearbeitenden zum Abschluss vor.
Dossier wieder eröffnen	In begründeten Fällen kann ein bereits abgeschlossenes Dossier durch die/den fachliche/n Applikationsverantwortliche/n wieder eröffnet werden, d. h., wenn sich nachträglich herausstellt, dass weitere geschäftsrelevante Dokumente hinzuzufügen sind.


[bookmark: _Toc191031443][bookmark: Aufbewahrung]Aufbewahrung
Dossier speichern und aufbewahren	[Je nach Länge der Aufbewahrungsfristen muss überlegt werden, wo die abgeschlossenen Dossiers am besten aufbewahrt werden können, so dass sie während der ganzen Zeit lesbar bleiben. Der folgende Text ist ein Beispiel mit einem umfassend eingesetzten Geschäftsverwaltungssystem und eher kurzen Aufbewahrungsfristen (10 Jahre).]	Ein abgeschlossenes Dossier wird [weiterhin im Geschäftsverwaltungssystem YZ / in der Ruhenden Ablage AB] aufbewahrt, wo es bis zum Ablauf seiner hinterlegten Aufbewahrungsfrist für die in dieser Phase zugriffsberechtigten Stellen und Rollen lesend zugänglich bleibt. Ein abgeschlossenes Dossier darf inhaltlich nicht mehr verändert werden.
Daten konvertieren und migrieren	Bei Systemänderungen oder -ablösungen müssen die Daten auf ihre Lesbarkeit und Benutzbarkeit hin geprüft und falls nötig auf neue Medien migriert und/oder in neuere Formate konvertiert werden.
Dossiers analog aufbewahren	Papierdossiers werden beschriftet und während der Aufbewahrungszeit in der Ruhenden Ablage gelagert.	Der Zutritt zur Ruhenden Ablage ist insbesondere bei vertraulichen Dossiers auf berechtigte Personen zu beschränken.	Die Dossiers können zur Einsicht ausgeliehen werden, deren Inhalt darf aber nicht verändert werden.	Die Ausleihe und die Rückgabe von Dossiers sind zu protokollieren.	(Vgl. Anhang [??] Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen)


[bookmark: _Toc191031444]Aussonderung
Aussonderung vorbereiten	Die/der fachliche Applikationsverantwortliche überprüft periodisch (mindestens alle fünf Jahre), bei welchen abgeschlossenen Dossiers die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, und erstellt eine Liste aller Dossiers, die ausgesondert werden könnten.
Aktenangebot an das [zuständige Archiv] formulieren	Die/der fachliche Applikationsverantwortliche liefert die Liste der für die Aussonderung freigegebenen Dossiers mit den dazugehörigen Metadaten als Aktenangebot an das [zuständige Archiv]. Sofern vorhanden, enthält diese Liste bereits mit dem [zuständigen Archiv] vereinbarte, prospektive Bewertungsentscheide zu bestimmten Rubriken.
Ablieferung durchführen	Die angebotenen Dossiers werden – wo dies nicht bereits prospektiv geschehen ist – durch das [zuständige Archiv] bezüglich ihrer Archivwürdigkeit bewertet. Aufgrund der Rückmeldung des [zuständigen Archivs] exportiert die/der fachliche Applikationsverantwortliche die als archivwürdig bezeichneten Dossiers, bildet daraus gemäss dem Standard eCH-0160 ein SIP (Submission Information Package = digitales Ablieferungspaket als Kombination der Dossiers und der dazugehörigen Metadaten) und liefert dieses ab.	Allfällige, in analoger Form aufbewahrte Dokumente, die zu ausgesonderten Dossiers gehören (vgl. dazu Kap. [??] Massgebliches Dossier), müssen parallel zum SIP ebenfalls abgeliefert werden.
Vernichtung durchführen	Nachdem das [zuständige Archiv] die korrekte Ablieferung der archivwürdigen Dossiers bestätigt hat, vernichtet die/der fachliche Applikationsverantwortliche die Primärdaten (Dokumente) aller ausgesonderten Dossiers, sowohl der archivwürdigen als auch der nicht archivwürdigen, sowie die nicht übernommenen analogen Dokumente.	Zusätzlich erstellt die/der fachliche Applikationsverantwortliche eine Liste aller ausgesonderten Dossiers, in der pro Dossier vermerkt ist, ob es archiviert oder vernichtet, d. h. kassiert wurde. Diese Liste legt sie/er ab und schickt sie in digitaler Form dem [zuständigen Archiv].	Anschliessend löscht sie/er die Metadaten der archivierten und der vernichteten Dossiers.


[bookmark: _Toc191031445]Aufbauorganisation
[bookmark: _Toc191031446][bookmark: Zugriffskonzept]Zugriffskonzept: Offene Informationskultur
Grundsätzlich sind im Sinn einer offenen Informationskultur alle Dokumente allen Mitarbeitenden [des öffentlichen Organs XY] zugänglich.
Ausnahmen sind im Anhang [??] Dossiers mit eingeschränktem Zugriff definiert.
Die Einhaltung dieser Grundsätze wird von der/dem Verantwortlichen für die Informationsverwaltung regelmässig kontrolliert.

[bookmark: _Toc191031447]Rollen und Verantwortlichkeiten
Gemäss den unterschiedlichen Funktionen der Mitarbeitenden bei der Informationsverwaltung werden die folgenden organisatorischen Verantwortungsbereiche und Rollen unterschieden. Es ist zu beachten, dass Mitarbeitende verschiedene Rollen auf sich vereinigen können oder dass eine Rolle auf mehrere Personen verteilt sein kann (vgl. Anhang [??] Rollenverteilung).

Geschäftsleitung	Erlässt das Reglement zur Informationsverwaltung sowie das Ordnungssystem und legt Massnahmen zu deren Weiterentwicklung und Verbesserung fest.	Prüft und beschliesst Anträge der/des fachlichen Applikationsverantwortlichen für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Ablagen und dafür verwendeten Systeme.
Geschäftsleitungsmitglied	Teilt, falls erforderlich, die Federführung von Dossiers zu und führt die Geschäfts- und Pendenzenkontrolle durch.	Meldet der/dem fachlichen Applikationsverantwortlichen neue Mitarbeitende (inkl. Rollen) zur Erfassung im [Geschäftsverwaltungssystem YZ] und den weiteren Systemen.	Prüft und bewilligt Einsichtsgesuche während der Aufbewahrungsfrist.	Entscheidet über die Liste der aus seiner Abteilung ausgesonderten und dem [zuständigen Archiv] anzubietenden Dossiers.
Verantwortliche/r für die Informationsverwaltung	Setzt die Einhaltung der verbindlichen Regelungen und Vorschriften zur ordnungsgemässen Informationsverwaltung durch.	Führt Aus- und Weiterbildungen zur Informationsverwaltung und zum Ordnungssystem durch.	Ist verantwortlich für die Pflege des Reglements und des Ordnungssystems.	Führt ein regelmässiges Qualitätscontrolling betreffend Einhaltung des Reglements zur Informationsverwaltung und Datenqualität durch und rapportiert die Resultate der Geschäftsleitung.
Fachliche/r Applikationsverantwortliche/r	Erbringt die fachliche Administration des [Geschäftsverwaltungssystems YZ] und anderer Systeme und stellt den Support der Superuser/innen der Abteilungen sicher.	Ist für die Benutzer-, Gruppen- und Berechtigungsverwaltung des Systems sowie für regelmässige Updates und deren Testing zuständig.	Vertritt die Interessen des [öffentlichen Organs XY] gegenüber den Systemlieferanten und nimmt an entsprechenden Sitzungen teil.	Nimmt an Veranstaltungen im Bereich Informationsverwaltung teil, nutzt die Erkenntnisse für die Optimierung der Abläufe im [öffentlichen Organ XY] und informiert bei Bedarf die Geschäftsleitung.	Erfasst die Bedürfnisse und Änderungswünsche betreffend Weiterentwicklung des [Geschäftsverwaltungssystems YZ] und weiterer Systeme und koordiniert die Umsetzung in Absprache mit den zuständigen Stellen.	Organisiert und leitet Superuser-Workshops zwecks Sicherstellung des Wissens bei der Nutzung [des Geschäftsverwaltungssystems YZ].	Führt Aus- und Weiterbildungen zur Verwendung des [Geschäftsverwaltungssystems] durch. Erstellt und pflegt interne Anleitungen dazu.	Ist zuständig für Änderungen bei der Registrierung von Dossiers und für die Wiedereröffnung von Dossiers.	Ist zuständig für die regelmässige Aussonderung von Dossiers in Koordination mit den zuständigen Stellen der Abteilungen.[footnoteRef:3] [3:  Diese Aufgabe kann auch der/dem Verantwortlichen für die Informationsverwaltung zugeteilt werden.] 
Superuser/in der Abteilung	Ist innerhalb der Abteilung die erste Ansprechperson für die Mitarbeitenden zur Bedienung des [Geschäftsverwaltungssystems YZ]. Kann die/der Superuser/in nicht weiterhelfen, wendet sie/er sich an die/den fachliche/n Applikationsverantwortliche/n.
Verantwortliche/r Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)	Stellt in Zusammenarbeit mit der externen Dienstleisterin den Betrieb und technischen Support des Systems sicher.	Leitet Projekte für den Ersatz bzw. die Erneuerung des Systems und anderen Fachanwendungen zur Informationsverwaltung.
Federführende/r Sachbearbeiter/in	Ist für die korrekte Eröffnung, Registrierung, Bearbeitung und Bewirtschaftung der Dossiers verantwortlich.	Ist für die Bereinigung und den Abschluss der Dossiers zuständig.
Mitarbeiter/in	Erstellt, registriert, bearbeitet und verschickt in Absprache mit der/dem federführenden Sachbearbeiter/in geschäftsrelevante Dokumente zu bereits bestehenden Dossiers.
Ansprechperson beim [zuständigen Archiv]	Berät [das öffentliche Organ XY] bei Fragen der Informationsverwaltung, bewertet Aktenangebote und nimmt Ablieferungen entgegen.


[bookmark: _Toc191031448]Anpassungen und Weiterentwicklung des Reglements
Das Reglement zur Informationsverwaltung wird periodisch (mindestens jährlich) durch die/den Verantwortlichen für die Informationsverwaltung auf seine Aktualität überprüft. Allfällige Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge der Mitarbeitenden sind erwünscht und direkt an die/den Verantwortlichen für die Informationsverwaltung zu richten. Die Anträge werden an die Geschäftsleitung gestellt und von dieser verabschiedet.

[bookmark: _Toc191031449]Inkraftsetzung
Diese Vorschriften treten am [TT.MM.JJJJ] in Kraft.

[Öffentliches Organ XY]




[NN., Direktorin, Amtsleiter o. Ä.]


[bookmark: _Toc191031450]Anhänge
[bookmark: _Toc191031451]Begriffe
Dossier	Als Dossier gilt die Gesamtheit der relevanten Unterlagen zu einem Geschäftsfall. Grundsätzlich entsteht pro Geschäftsfall ein Dossier. Die Dossierbildung erfolgt pro Rubrik nach klaren Kriterien.
Geschäftsfall	Die Bearbeitung von Aufgaben erfolgt in Form von Geschäftsfällen. Der einzelne Geschäftsfall umfasst den Geschäftsprozess (z. B. Steuerung, Bearbeitung) und die dazugehörenden Unterlagen sowie deren Eingliederung in das Ordnungssystem. Die Gesamtheit der während der Laufzeit eines Geschäftsfalls registrierten Unterlagen und die Prozessinformationen erlauben es, die Geschäftstätigkeit zuverlässig nachzuweisen.
Geschäftsrelevanz	Bedeutung von Unterlagen für das Verständnis, die Durch-führung und die Nachvollziehbarkeit eines Geschäftsfalls (vgl. Kap. [??] Geschäftsrelevanz sowie Anhang [??] Geschäftsrelevanz).
Kassation	Vernichtung nicht archivwürdiger Unterlagen sowie aller Doppel der an das [zuständige Archiv] abgelieferten Unterlagen. Erfolgt durch die federführende Stelle, nachdem das zuständige Archiv die Vollständigkeit und Korrektheit der Ablieferung bestätigt hat.
Metadaten	Beschreibende Informationen zu Ordnungssystem, Dossiers und Dokumenten, die für die Bearbeitung und Zuordnung nötig sind. Metadaten werden teils manuell erfasst, teils automatisch vom System erzeugt.
Ordnungssystem	Hierarchische Struktur, die alle Aufgaben [des öffentlichen Organs XY] abbildet und damit einen Überblick über alle Aufgabenbereiche ermöglicht. Das Ordnungssystem stellt die Grundlage für die Registrierung der Unterlagen bzw. die Dossierbildung dar.
Rubrik	Unterste Ablageposition im hierarchisch organisierten Ordnungssystem. Dossiers werden immer einer Rubrik zugewiesen. Über die Rubrik lassen sich alle Dossiers finden, die im gleichen Geschäftszusammenhang entstanden sind.
Ruhende Ablage	Ablage (analog oder digital), in der die abgeschlossenen Dossiers während der gesetzlich oder von der Geschäftsleitung festgelegten Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden.
Unterlagen	Unterlagen sind alle geschäftsrelevanten Informationen, unabhängig vom Informationsträger, die bei der Erfüllung von Aufgaben [des öffentlichen Organs XY] erstellt, empfangen oder verwendet werden. Dazu gehören auch alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten (z. B. Metainformationen, Historisierungsdaten), die für das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind.


[bookmark: _Toc191031452][bookmark: RechtlicheGrundlagen]Rechtliche Grundlagen
a. Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007 (LS 170.4)
b. Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDV) vom 28. Mai 2008 (LS 170.41)
c. Verordnung über die Informationsverwaltung und -sicherheit (IVSV) vom 3. September 2019 (LS 170.8)
d. Archivgesetz vom 24. September 1995 (LS 170.6)
e. Archivverordnung vom 9. Dezember 1998 (LS 170.61)
f. Organisationsverordnung XY …
g. Weisung YZ …

[bookmark: _Toc191031453]Geschäftsrelevanz
[bookmark: _Toc191031454]Positivliste
Geschäftsrelevant und daher im korrekten Dossier abzulegen sind selbst erstellte oder eingegangene Dokumente, wenn sie
a. eine Reaktion, eine Stellungnahme, einen Geschäftsablauf oder einen Prozess im Betrieb auslösen,
b. die Antwort auf ein bereits vorher erstelltes und erfasstes Dokument enthalten,
c. die Verknüpfung zu einem anderen Dokument sind, indem sie den «roten Faden» im Dossier sicherstellen,
d. Vereinbarungen, Beziehungen oder Kontakte mit Kunden, Lieferanten oder Partnern festhalten,
e. Vereinbarungen, Beziehungen oder Kontakte zwischen Vorgesetzten bzw. Personalverantwortlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festhalten,
f. Ankäufe oder Verkäufe von Produkten bzw. Dienstleistungen festhalten,
g. Beschwerden, Reklamationen, Rechtsstreite, Probleme festhalten,
h. Anträge, Stellungnahmen, Entscheide oder Weisungen in Bezug auf die Aufbau- und Ablaufstruktur und/oder die Aufgabenerfüllung enthalten,
i. Analysen, Auswertungen oder Prognosen festhalten (z. B. Reports, Audits und Inspektionen),
j. für die/den Stellvertreter/in oder eine/n Nachfolger/in zum Verständnis des Sachverhalts, des Geschäftsvorgangs oder des Vorgehens nötig oder nützlich sind,
k. einen Meilenstein in einem Projekt oder Prozess dokumentieren,
l. Endprodukte der eigenen Organisation darstellen (z. B. Amtsdruckschriften, Broschüren).
Die Liste ist nicht abschliessend.

[bookmark: _Toc191031455]Negativliste
Als grundsätzlich nicht geschäftsrelevant gelten und folglich nicht einzuscannen und nicht im Dossier abzulegen sind:
a. Laufzettel (zur Weitergabe von Unterlagen)
b. Reservationen (von Sitzungszimmern, Hotelzimmern usw.)
c. Wegbeschreibungen und Lagepläne
d. Billette und Fahrpläne
e. Adressen und Telefonnummern
f. Versandlisten
g. Anmeldeformulare und -bestätigungen
h. Bestellungen
i. Empfangsbestätigungen
j. Lieferscheine
k. Begleitschreiben ohne geschäftsrelevanten Inhalt
l. E-Mails ohne Geschäftsrelevanz (Informationen über Ankunftszeiten, kurze Nachfragen, Einladungen und dgl.)
m. Offerten, die nicht berücksichtigt wurden (inkl. Absageschreiben)
n. Zeitungen und Zeitschriften, Fachartikel
o. Broschüren, Kataloge, Prospekte und anderes Werbematerial
p. Ungefragt zugesandte Dokumente, Angebote usw., die keine Reaktion auslösen
q. Unterlagen übergeordneter Stellen oder weiterer Dritter, die sich nicht auf ein Geschäft mit der jeweiligen Stelle beziehen (z. B. Rundschreiben und Mitteilungen, die nur zur Kenntnisnahme zugestellt werden)
r. Geringfügig angepasste Versionen von Unterlagen
s. Kopien, Tageskopien
t. Doppel- und Mehrfachexemplare
u. Notizen, die in ein offizielles Dokument eingearbeitet worden sind (z. B. ein Protokoll, eine Aktennotiz oder eine Vereinbarung)
v. unausgefüllte Formulare.
Die Liste ist nicht abschliessend.

[bookmark: RechtlichRelevantePapierdokumente][bookmark: _Toc191031456]Liste der rechtlich relevanten Papierdokumente
Zusätzlich zur digitalen Version auch in analoger Form aufzubewahren sind Dokumente
a. aufgrund ihrer juristischen Relevanz (z. B. Dokumente mit gesetzlich vorgeschriebenen Formerfordernissen) oder
b. aus verfahrenstechnischen Gründen (z. B. Prozessakten, die im Rahmen des Instanzenzugs in Papierform weitergeleitet werden müssen).
Im Zweifelsfall wird der Rechtsdienst beigezogen.
Grundsätzlich als rechtlich relevant gelten
a. handunterzeichnete Verträge und Vereinbarungen mit Dienstleistungsanbietenden,
b. Rechtsmittel und damit zusammenhängende Dokumente (Eingaben, Verfügungen, Vernehmlassungen, Entscheide, Urteile usw.).
Die Liste ist nicht abschliessend.
Die Papieroriginale werden strukturiert nach dem Ordnungssystem zentral in der Ruhenden Ablage aufbewahrt und können bei Bedarf angefordert werden.

[bookmark: _Toc191031457][bookmark: AblagenFachanwendungen]Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen
Die Ablage [des öffentlichen Organs XY] besteht aus der Gesamtheit aller autorisierten Ablagen. Neben den autorisierten Ablagen dürfen keine weiteren Ablagen geführt werden. Es steht den Mitarbeitenden indessen frei, digitale oder analoge Arbeitskopien (Mehrfachkopien, Handakten) anzufertigen und in ihrem persönlichen Arbeitsbereich aufzubewahren. Diese Kopien müssen jedoch jederzeit ohne Informationsverlust vernichtet werden können.
Grundsätzlich erfolgt die Ablage der geschäftsrelevanten Unterlagen [im Geschäftsverwaltungssystem YZ]. Das digitale Dossier [im Geschäftsverwaltungssystem YZ] gilt als massgebliches, vollständiges und verlässliches Dossier.
[Falls es kein führendes System, sondern zahlreiche verschiedene Anwendungen für die Dossierführung gibt, kann auch auf das Ordnungssystem und die dort pro Rubrik erwähnten Anwendungen verwiesen werden.]
Bestimmte Unterlagen werden jedoch aus rechtlichen und/oder organisatorischen Gründen ausserhalb [des Geschäftsverwaltungssystems YZ] geführt.
Analoge Unterlagen werden an folgenden Orten abgelegt und von den genannten Zuständigen betreut:
	Nr.
	Ablage
	Standort
	Zuständigkeit
	Stv.

	1
	Ablage Tagesmappen Posteingänge
	Gemäss Anordnung der Abteilungsleitenden
	Abteilungsleitende
	Stv. Abteilungsleitende

	2
	Ruhende Ablage (analog aufzubewahrende Unterlagen gemäss Kap. [??] Massgebliches Dossier, Kap. [??] Aufbewahrung und den Anhängen [??] Liste der rechtlich relevanten Papierdokumente sowie [??] Scanning-Prinzipien)
	Büro Chef/in Zentrale Dienste
	Chef/in Zentrale Dienste
	Stv. Chef/in Zentrale Dienste

	3
	Vorübergehende Ablage der Rekursakten
	Sekretariat Rechtsdienst
	Chef/in Rekursabteilung
	Stv. Chef/in Rekursabteilung

	4
	Ablage der Personaldossiers
	Büro Personalverantwortliche/r
	Chef/in Zentrale Dienste
	Chef/in Personal, Finanzen und Logistik

	5
	Ablage nicht digitalisierbarer analoger Dokumente
	Federführende/r Sachbearbeiter/in der entsprechenden Geschäftsfälle
	Federführende/r Sachbearbeiter/in der entsprechenden Geschäftsfälle
	


Digitale Unterlagen werden in folgenden Fachanwendungen bewirtschaftet und abgelegt:
	Nr.
	Einsatzgebiet
	Anwendung
	Zuständigkeit
	Stv.

	1
	Geschäftsverwaltung
	[YZ]
	Fachliche/r Applikationsverantwortliche/r
	Stv. fachliche/r Applikationsverantwortliche/r

	2
	Buchhaltungsdaten
	[Finanzsystem ABC]
	Chef/in Zentrale Dienste
	Chef/in Personal, Finanzen und Logistik

	3
	Zeiterfassung
	[Zeiterfassungssystem GH]
	Chef/in Zentrale Dienste
	Personalbereichsleiter/in

	4
	Bearbeitung der [Geschäftsfälle XY]
	[Fachanwendung XY]
	Chef/in [XY]
	Stv. Chef/in [XY]

	…
	
	
	
	


Alle Fachanwendungen und Ablagen werden im Verzeichnis der Informationsbestände online bekannt gemacht.

[bookmark: _Toc191031458][bookmark: ScanningPrinzipien]Scanning-Prinzipien
Die Scanning-Anweisungen regeln, wie das Scanning durchgeführt wird. Zusätzlich wird geregelt, welche Unterlagen im Dossier mit Metadaten erfasst, aber nicht komplett gescannt, sondern analog aufbewahrt werden.

Scanning	Grundsätzlich werden alle geschäftsrelevanten analogen Unterlagen als PDF-Datei eingescannt. Dabei ist die Einstellung «OCR» einzuschalten, damit der Text der Akten durchsuchbar ist. Die Zeitspanne von der Postöffnung bis zum Einscannen ist möglichst kurz zu halten. Brief und Beilagen werden separat gescannt. Dies ermöglicht, dass Brief und Beilagen im Dossier separat erschlossen (registriert) und somit unabhängig voneinander zugänglich und wiederverwendbar sind. Im Dossier muss jedoch die Zusammengehörigkeit mittels Metadaten oder mittels Titel dokumentiert werden.
Umgang mit analogen Originalen	Nach dem Einscannen und Registrieren werden gegebenenfalls analoge Posteingänge in Tagesmappen gesammelt (siehe Kap. [??] Eingang Papierpost und Anhang [??] Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen) und nach Vorgabe der Abteilung vernichtet. Ausnahmen: nicht oder nur teilweise scannbare Medien (siehe weiter unten) sowie Unterlagen gemäss Anhang [??] Liste der rechtlich relevanten Papierdokumente.
Qualitätssicherung	Die Vollständigkeit und Qualität (Lesbarkeit) der gescannten Unterlagen werden durch eine Qualitätssicherung sichergestellt:	Alle Unterlagen werden beidseitig gescannt und leere Seiten automatisch entfernt.	Es ist in der Reihenfolge zu scannen, in der die Unterlagen eingetroffen sind.	Es wird kontrolliert, ob sämtliche Elemente vorhanden und gut lesbar sind.
Nicht zu scannen	Aus Gründen der physischen Beschaffenheit werden nicht eingescannt:	gebundene Dokumente (Bücher, Berichte),	Dokumente mit mehr als 100 Blatt,	Dokumente grösser als A3,	nicht scannbare Dokumente (z. B. Videos).	Bei solchen Unterlagen wird geprüft, ob sie bei der produzierenden Stelle nicht bereits in digitaler Form vorliegen und als solche ins Dossier übernommen werden können.	Bei umfangreicheren Dokumenten wird die erste Seite gescannt. Grössere Formate und nicht scannbare Medien werden im Dossier durch die Erfassung einer Aktenverweisung (Metadaten und Angaben zur Ablage bzw. zum Standort) erschlossen.	Die zuständige Stelle nutzt für die analogen Unterlagen nur die entsprechenden autorisierten Ablagen gemäss Anhang [??] Liste der autorisierten Ablagen und Fachanwendungen.	Ein Standortwechsel wird in den Metadaten nachgetragen.


[bookmark: _Toc191031459][bookmark: StrukturierungGleichartigeDossiers]Strukturierung gleichartiger Dossiers
[Beispiel:]
Dossiers zu Projekten sind gemäss folgender Unterordnerstruktur zu gliedern (Grundlage: Projektmanagementmethode HERMES):
	Unterordnername
	Inhalte

	Projektmanagement
	Unterlagen zur Planung des Projekts; u. a. Projektcontrolling (Statusberichte), Projektmanagementplan, Verfügungen/RRB, Projektaufträge, Kommunikation, Sitzungen, Verträge usw.

	Initialisierung
	Unterlagen, die in der Projektphase Initialisierung erarbeitet werden

	Konzept
	Unterlagen, die in der Projektphase Konzept erarbeitet werden

	Realisierung
	Unterlagen, die in der Projektphase Realisierung erarbeitet werden

	Einführung
	Unterlagen, die in der Projektphase Einführung erarbeitet werden



[bookmark: _Toc191031460][bookmark: TitelkonventionenAnhang]Titelkonventionen
Damit neben der strukturierten Suche der Dossiers im Ordnungssystem auch mit der Volltextsuche sinnvoll gearbeitet werden kann, sind einheitliche und aussagekräftige Titel von Dossiers und Dokumenten wichtig.

Datumsangaben	Datumsangaben sind wie folgt zu schreiben: […]	Beispiel:	[…]
Abkürzungen	Die Verwendung von Abkürzungen richtet sich nach Kap. [??] Titelkonventionen.	Beispiele:	OG RR, Teilrevision 2016	Projekt «Organisationsmodell gemeinsame, digitale Business Services» (Ombus)
Dossiertitel	Dossiertitel enthalten in der Regel folgende Komponenten:	betroffene Institution/Person	übergreifendes Geschäft, Thema oder Projekt	Aktivität bzw. Charakter des Geschäftsfalls	Beispiele:	Regierungsrat, Geschäftsbericht 2014	Kantonaler Richtplan, Gesamtüberarbeitung 2010	Richtlinien der Regierungspolitik 2015–2018	Kantonale Wahlen 2012	Geschäftsleitung, Sitzungsprotokolle 2015	Legislaturziele 2015–2019, Medienkonferenz
Dokumententitel	Dokumententitel enthalten in der Regel folgende Komponenten:	betroffene Institution/Person, Adressat/Absenderin eines Briefs	Inhalt oder Betreff des Dokuments	Dokumententyp (z. B. Protokoll, Brief, Mitbericht)	Datum (wenn sich das Dokument auf einen Anlass oder ein Ereignis bezieht (z. B. bei Protokollen das Sitzungsdatum, bei Einladungen das Datum des Anlasses))	Beispiele:	M. Müller, Uri, Anfrage zu Rütlischwur, 2016-01-31	Schweizerischer Bauernverband, Einladung zum Burezmorge, 2014-07-15	Projektsitzung eVoting, 2012-02-20	Fachstelle für Kultur, Jahresbericht 2012	Projekt Ombus, Offerte Firma Schumacher, Scanningsoftware, 2015-10-27	Besuch der XY-Verbands-Delegation aus Hinwil, Präsentation, 2013-09-13	Beispiele für schlechte, ungenügende Dokumenttitel:	Brief 2.März	Protokoll 6.8.2011	Antwort Müller
Reihenfolge der Titelkomponenten	Titel von Dossiers und Dokumenten sind immer in der gleichen Reihenfolge zu bilden.	Beispiele:	Rekurs Müller Stäfa 2016-05-13	Rekurs Friedrich Winterthur 2016-01-09	Falsch:	Müller Stäfa 2016-05-13 Rekurs	Friedrich Winterthur Rekurs 2016-01-09
Wiederholung von Begriffen	Die Titel von Rubriken, Dossiers und Dokumenten können/sollen die gleichen Begriffe enthalten. Damit ist sichergestellt, dass im Suchergebnis alle Daten angezeigt werden.	Beispiel:	[…]
Sonderzeichen	[Hier Regelung zu Sonderzeichen einfügen, je nachdem, ob solche erwünscht sind oder in bestimmten Anwendungen Probleme verursachen]


Die Abteilungen machen in ihrem Verantwortungsbereich weitere Vorgaben, z. B. zur Reihenfolge von Titelkomponenten.

[bookmark: _Toc191031461]Ordnungssystem
[bookmark: _Toc191031462]Gültiges Ordnungssystem
[… hier kann – wenn gewünscht – das Ordnungssystem als Tabelle eingefügt werden. Vielleicht wird dieses aber auch als komplett separates Dokument geführt.]

[bookmark: _Toc191031463]Erläuterungen
[…]

[bookmark: _Toc191031464][bookmark: EingeschränkterZugriff]Dossiers mit eingeschränktem Zugriff
Grundsätzlich sind alle Dossiers allen Mitarbeitenden zugänglich. Die folgende Liste beschreibt die Ausnahmen.
	Geschäftsart
	Zugriffsberechtigte Gruppe
	Begründung

	Geschäfte der Geschäftsleitung
	GL
	vertraulich

	Geschäfte Personalverwaltung
	Personalverantwortliche
	vertraulich

	Geschäfte Ausbildung Lernende
	Verantwortliche Berufsbildung
	vertraulich

	…
	
	


[Der/die Leiter/in des öffentlichen Organs] und sein/ihr Stellvertreter/in haben Zugriffsberechtigungen für alle Dossiers. Aus diesem Grund sind sie nicht explizit in der Tabelle aufgelistet.

[bookmark: _Toc191031465]Organisationseinheiten
[…]

[bookmark: _Toc191031466][bookmark: Rollenverteilung]Rollenverteilung

	Rolle
	Personen

	Geschäftsleitung
	

	Verantwortliche/r für die Informa-tionsverwaltung
	

	Fachliche/r Applikationsverantwortliche/r
	

	Superuser/in der Abteilungen
	

	IKT-Verantwortliche/r
	

	Federführende/r Sachbearbeiter/in
	Wird pro Geschäft durch die Abteilungsleitung bestimmt.

	Ansprechperson beim [zuständigen Archiv]
	



[bookmark: _Toc191031467]Schluss- und Übergangsbestimmungen
a. ...
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